
Motion Lauber 174 5 juin 1989

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Beschlussentwurfes 36 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 88.071

Soziale Sicherheit.
Zusatzabkommen mit den USA
Sécurité sociale.
Convention complémentaire
avec les Etats-Unis

Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. November 1988 (BBIIII, 1285)
Message et projet d'arrêté du 9 novembre 1988 (FF III, 1225)
Beschluss des Nationalrates vom 14. März 1989
Décision du Conseil national du 14 mars 1989

Antrag der Kommission
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la commission
Entrer en matière et adhérer à la décision du Conseil national

Gadient, Berichterstatter: Die Beziehungen zwischen der
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika im Bereich
der sozialen Sicherheit werden gegenwärtig von dem am
11. November 1980 in Kraft getretenen Abkommen vom Juli
1979 geregelt, das nur die Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung betrifft. Das Abkommen hat sich im grossen
und ganzen bewährt.
Mit dem vorliegenden Zusatz soll nun das Abkommen der
neuesten amerikanischen Gesetzgebung im Unterstellungs-
bereich angepasst werden. Vorgesehen ist auch eine gerech-
tere Regelung bezüglich der Berechnung der amerikanischen
Leistungen. Das Zusatzabkommen wird auf schweizerischer
Seite keine Mehrkosten verursachen und auch keine perso-
nellen Auswirkungen haben. Der Nationalrat hat ihm am
14. März 1989 mit 110 zu 0 Stimmen zugestimmt.
Die einstimmige Aussenwirtschaftskommission beantragt
Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und dem Bundesbeschluss
betreffend das Zusatzabkommen über Soziale Sicherheit mit
den USA zuzustimmen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Gesamtberatung - Traitement global du projet

Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Titre et préambule, art. 1 et 2

Angenommen -Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Beschlussentwurfes 37 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat-Au Conseil fédéral

#ST# 89.440

Motion Lauber
Unterstützung von Buchausstellungen
im Ausland
Soutien aux expositions
de livres à l'étranger

Wortlaut der Motion vom 17. März 1989
Der Bundesrat wird eingeladen, das Schweizer Verlagswesen
für die Ausstellungen im Ausland ab 1990 mit einem jährlich
wiederkehrenden Beitrag durch das Bundesamt für Kultur-
pflege zu unterstützen. Im Sinne einer Strukturhilfe soll die kul-
turpolitische Präsenz der Schweiz im Ausland - neben der
bereits vorhandenen Unterstützung für die Bereiche bildende
Kunst, Mgsik und Film - auch für die Literatur und das Buch
verstärkt werden. Die bisherigen Pro-Helvetia-Beiträge sollen
im Sinne des ursprünglichen Stiftungszweckes nur noch für
gezielte Einzelaktionen eingesetzt werden.

Texte de la motion du 17 mars 1989
Le Conseil fédéral est invité à soutenir la participation des mai-
sons d'édition suisses aux expositions de livres à l'étranger
par une contribution annuelle régulière de l'Office fédéral de la
culture à partir de 1990. Il convient en effet de renforcer la
présence culturelle de la Suisse à l'étranger par une aide à la
littérature et à l'édition, qui s'ajouterait au soutien accordé aux
beaux-arts, à la musique et au cinéma. Les contributions de
Pro Helvetia ne devraient plus être allouées que dans des cas
particuliers, conformément au but initial de la fondation.

Mitunterzeichner - Cosignataires: Cavelty, Cottier, Danioth,
Delalay, Flückiger, Huber, Iten, Jelmini, Küchler, Rhinow,
Roth, Seiler, Simmen, Ziegler, Zimmerli, Zumbühl (16)

Lauber: Die kulturpolitische Position der Schweiz im Ausland
ist bisher schwerpunktartig in den Bereichen bildende Kunst
und Film sowie marginal in den Bereichen Literatur und Buch
vertreten worden. Die Kartellkommission, die Expertengruppe
für die Mediengesamtkonzeption wie auch das Parlament sel-
ber (mit einem Nichtunterstellungsentscheid des Buches
unter die Wust) haben immer wieder bestätigt, dass das Buch
nicht einfach als Ware, sondern als ein kulturpolitisches
Medium zu betrachten und zu bewerten ist.
Aufgrund dieser Ausgangslage muss es im Interesse unseres
Landes liegen, unsere kulturpolitische Position im Ausland
auch in den Bereichen Literatur und Buch zu festigen und
gleichwertig zu gestalten.
Die Motion verlangt die Förderung des Kulturgutes Buch im
Ausland, das im Sinne einer Strukturhilfe durch jährlich wie-
derkehrende Beiträge aus dem Bundesamt für Kulturpflege
unterstützt werden soll. Bisher wurden jährlich wiederkeh-
rende Beiträge über die Pro Helvetia an die schweizerischen
Verlegerverbände für Ausstellungen gesprochen. Die Motion
stellt die Position der Pro Helvetia keineswegs in Frage. Deren
Leistungen sollten auf der bisherigen Höhe belassen werden.
Im Sinne der neuen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt
für Kulturpflege und Pro Helvetia und der ursprünglichen Stif-
tungszielsetzungen sollte sich deren Mitteleinsatz jedoch auf
gezielte Aktionen und Ergänzungen konzentrieren.
Zwischen 1971 und 1988 haben die Bundesbeiträge an die
Pro Helvetia von 5 auf 20 Millionen Franken zugenommen.
Von deren gesamtem Auslandaufwand von rund 10 Millionen
Franken konnten Literatur und Buch zusammen nur mit rund
500 000 Franken oder etwa 5 Prozent partizipieren.
Im Gesamtbudget des Bundesamtes für Kulturpflege von rund
85 Millionen Franken fehlt das Buch bisher fast vollständig.
Setzt man die Zahlen und Tatsachen in Vergleich zu anderen
Bundesunterstützungen im Sinne von Exportförderung, treten
die Ungleichheiten krass hervor. Dies gilt für die Bundesbei-
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